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Vorschriften zur Schöffenwahl 

Gerichtsverfassungsgesetz 

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 9.5.1975 I 1077; 
 zuletzt geändert durch Art. 10 Abs. 6 G v. 30.10.2017 I 3618 

Vierter Titel Schöffengerichte 

§ 28 [Zuständigkeit des Schöffengerichts] 

Für die Verhandlung und Entscheidung der zur Zuständigkeit der Amtsgerichte gehörenden 

Strafsachen werden, soweit nicht der Strafrichter entscheidet, bei den Amtsgerichten Schöf-

fengerichte gebildet. 

§ 29 [Zusammensetzung; erweitertes Schöffengericht] 

(1) Das Schöffengericht besteht aus dem Richter beim Amtsgericht als Vorsitzenden und 

zwei Schöffen. Ein Richter auf Probe darf im ersten Jahr nach seiner Ernennung nicht Vor-

sitzender sein. 

(2) Bei Eröffnung des Hauptverfahrens kann auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Zuzie-

hung eines zweiten Richters beim Amtsgericht beschlossen werden, wenn dessen Mitwir-

kung nach dem Umfang der Sache notwendig erscheint. Eines Antrages der Staatsanwalt-

schaft bedarf es nicht, wenn ein Gericht höherer Ordnung das Hauptverfahren vor dem 

Schöffengericht eröffnet. 

§ 30 [Befugnisse der Schöffen] 

(1) Insoweit das Gesetz nicht Ausnahmen bestimmt, üben die Schöffen während der Haupt-

verhandlung das Richteramt in vollem Umfang und mit gleichem Stimmrecht wie die Richter 

beim Amtsgericht aus und nehmen auch an den im Laufe einer Hauptverhandlung zu erlas-

senden Entscheidungen teil, die in keiner Beziehung zu der Urteilsfällung stehen und die 

auch ohne mündliche Verhandlung erlassen werden können. 

(2) Die außerhalb der Hauptverhandlung erforderlichen Entscheidungen werden von dem 

Richter beim Amtsgericht erlassen. 

§ 31 [Ehrenamtliche Tätigkeit der Schöffen] 

Das Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt. Es kann nur von Deutschen versehen werden. 

§ 32 [Unfähigkeit zum Schöffenamt] 

Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind:  

1. 

Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 

nicht besitzen oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr 

als sechs Monaten verurteilt sind; 
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2. 

Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat schwebt, die den Ver-

lust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann. 

3. 

(weggefallen) 

§ 33 [Nicht zum Schöffenamt zu berufende Personen] 

Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden: 

1. 

Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das fünfundzwanzigste Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben würden; 

2. 

Personen, die das siebzigste Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Beginn der 

Amtsperiode vollenden würden; 

3. 

Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht in der Gemeinde 

wohnen; 

4. 

Personen, die aus gesundheitlichen Gründen für das Amt nicht geeignet sind; 

5. 

Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache für das 

Amt nicht geeignet sind; 

6. 

Personen, die in Vermögensverfall geraten sind. 

§ 34 [Weitere nicht zu berufende Personen] 

(1) Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen werden: 

1. 

der Bundespräsident; 

2. 

die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung; 

3. 

Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhestand versetzt werden kön-

nen; 

4. 

Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und Rechtsanwälte; 

5. 

gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, Bedienstete des Strafvoll-

zugs sowie hauptamtliche Bewährungs- und Gerichtshelfer; 
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6. 

Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigungen, die satzungsgemäß 

zum gemeinsamen Leben verpflichtet sind. 

(2) Die Landesgesetze können außer den vorbezeichneten Beamten höhere Verwaltungsbe-

amte bezeichnen, die zu dem Amt eines Schöffen nicht berufen werden sollen. 

§ 35 [Ablehnung des Schöffen] 

Die Berufung zum Amt eines Schöffen dürfen ablehnen: 

1. 

Mitglieder des Bundestages, des Bundesrates, des Europäischen Parlaments, eines 

Landtages oder einer zweiten Kammer; 

2. 

Personen, die 

a) 

in zwei aufeinanderfolgenden Amtsperioden als ehrenamtlicher Richter in der Straf-

rechtspflege tätig gewesen sind, sofern die letzte Amtsperiode zum Zeitpunkt der 

Aufstellung der Vorschlagsliste noch andauert, 

b) 

in der vorhergehenden Amtsperiode die Verpflichtung eines ehrenamtlichen Richters 

in der Strafrechtspflege an mindestens vierzig Tagen erfüllt haben oder 

c) 

bereits als ehrenamtliche Richter tätig sind; 

3. 

Ärzte, Zahnärzte, Krankenschwestern, Kinderkrankenschwestern, Krankenpfleger 

und Hebammen; 

4. 

Apothekenleiter, die keinen weiteren Apotheker beschäftigen; 

5. 

Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen die unmittelbare persönliche Fürsorge 

für ihre Familie die Ausübung des Amtes in besonderem Maße erschwert; 

6. 

Personen, die das fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum 

Ende der Amtsperiode vollendet haben würden; 

7. 

Personen, die glaubhaft machen, dass die Ausübung des Amtes für sie oder einen 

Dritten wegen Gefährdung oder erheblicher Beeinträchtigung einer ausreichenden 

wirtschaftlichen Lebensgrundlage eine besondere Härte bedeutet. 



Anlage 2 zur BV 01/291/18 

 

Seite 4 von 10 

§ 36 [Vorschlagsliste] 

(1) Die Gemeinde stellt in jedem fünften Jahr eine Vorschlagsliste für Schöffen auf. Für die 

Aufnahme in die Liste ist die Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder der 

Gemeindevertretung, mindestens jedoch der Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der 

Gemeindevertretung erforderlich. Die jeweiligen Regelungen zur Beschlussfassung der Ge-

meindevertretung bleiben unberührt. 

(2) Die Vorschlagsliste soll alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und 

sozialer Stellung angemessen berücksichtigen. Sie muss Geburtsnamen, Familiennamen, 

Vornamen, Tag und Ort der Geburt, Wohnanschrift und Beruf der vorgeschlagenen Perso-

nen enthalten. 

(3) Die Vorschlagsliste ist in der Gemeinde eine Woche lang zu jedermanns Einsicht aufzu-

legen. Der Zeitpunkt der Auflegung ist vorher öffentlich bekanntzumachen. 

(4) In die Vorschlagslisten des Bezirks des Amtsgerichts sind mindestens doppelt so viele 

Personen aufzunehmen, wie als erforderliche Zahl von Haupt- und Hilfsschöffen nach § 43 

bestimmt sind. Die Verteilung auf die Gemeinden des Bezirks erfolgt durch den Präsidenten 

des Landgerichts (Präsidenten des Amtsgerichts) in Anlehnung an die Einwohnerzahl der 

Gemeinden. 

§ 37 [Einspruch gegen die Vorschlagsliste] 

Gegen die Vorschlagsliste kann binnen einer Woche, gerechnet vom Ende der Auflegungs-

frist, schriftlich oder zu Protokoll mit der Begründung Einspruch erhoben werden, da in die 

Vorschlagsliste Personen aufgenommen sind, die nach § 32 nicht aufgenommen werden 

durften oder nach den §§ 33, 34 nicht aufgenommen werden sollten. 

§ 38 [Übersendung der Vorschlagsliste] 

(1) Der Gemeindevorsteher sendet die Vorschlagsliste nebst den Einsprüchen an den Rich-

ter beim Amtsgericht des Bezirks. 

(2) Wird nach Absendung der Vorschlagsliste ihre Berichtigung erforderlich, so hat der Ge-

meindevorsteher hiervon dem Richter beim Amtsgericht Anzeige zu machen. 

§ 39 [Vorbereitung der Ausschussberatung] 

Der Richter beim Amtsgericht stellt die Vorschlagslisten der Gemeinden zur Liste des Be-

zirks zusammen und bereitet den Beschluss über die Einsprüche vor. Er hat die Beachtung 

der Vorschriften des § 36 Abs. 3 zu prüfen und die Abstellung etwaiger Mängel zu veranlas-

sen. 

§ 40 [Ausschuss] 

(1) Bei dem Amtsgericht tritt jedes fünfte Jahr ein Ausschuss zusammen. 

(2) Der Ausschuss besteht aus dem Richter beim Amtsgericht als Vorsitzenden und einem 

von der Landesregierung zu bestimmenden Verwaltungsbeamten sowie sieben Vertrauens-

personen als Beisitzern. Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverord-

nung die Zuständigkeit für die Bestimmung des Verwaltungsbeamten abweichend von Satz 1 

zu regeln. Sie können diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf oberste Landesbe-

hörden übertragen. 
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(3) Die Vertrauenspersonen werden aus den Einwohnern des Amtsgerichtsbezirks von der 

Vertretung des ihm entsprechenden unteren Verwaltungsbezirks mit einer Mehrheit von zwei 

Dritteln der anwesenden Mitglieder, mindestens jedoch mit der Hälfte der gesetzlichen Mit-

gliederzahl gewählt. Die jeweiligen Regelungen zur Beschlussfassung dieser Vertretung 

bleiben unberührt. Umfasst der Amtsgerichtsbezirk mehrere Verwaltungsbezirke oder Teile 

mehrerer Verwaltungsbezirke, so bestimmt die zuständige oberste Landesbehörde die Zahl 

der Vertrauenspersonen, die von den Vertretungen dieser Verwaltungsbezirke zu wählen 

sind. 

(4) Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn wenigstens der Vorsitzende, der Verwaltungs-

beamte und drei Vertrauenspersonen anwesend sind. 

§ 41 [Entscheidung über Einsprüche] 

Der Ausschuss entscheidet mit einfacher Mehrheit über die gegen die Vorschlagsliste erho-

benen Einsprüche. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Die 

Entscheidungen sind zu Protokoll zu vermerken. Sie sind nicht anfechtbar. 

§ 42 [Wahl der Schöffen] 

(1) Aus der berichtigten Vorschlagsliste wählt der Ausschuss mit einer Mehrheit von zwei 

Dritteln der Stimmen für die nächsten fünf Geschäftsjahre:  

1. 

die erforderliche Zahl von Schöffen; 

2. 

die erforderliche Zahl der Personen, die an die Stelle wegfallender Schöffen treten 

oder in den Fällen der §§ 46, 47 als Schöffen benötigt werden (Hilfsschöffen). Zu 

wählen sind Personen, die am Sitz des Amtsgerichts oder in dessen nächster Umge-

bung wohnen. 

(2) Bei der Wahl soll darauf geachtet werden, dass alle Gruppen der Bevölkerung nach Ge-

schlecht, Alter, Beruf und sozialer Stellung angemessen berücksichtigt werden. 

§ 43 [Bestimmung der Schöffenanzahl] 

(1) Die für jedes Amtsgericht erforderliche Zahl von Haupt- und Hilfsschöffen wird durch den 

Präsidenten des Landgerichts (Präsidenten des Amtsgerichts) bestimmt. 

(2) Die Zahl der Hauptschöffen ist so zu bemessen, dass voraussichtlich jeder zu nicht mehr 

als zwölf ordentlichen Sitzungstagen im Jahr herangezogen wird. 

§ 44 [Schöffenliste] 

Die Namen der gewählten Hauptschöffen und Hilfsschöffen werden bei jedem Amtsgericht in 

gesonderte Verzeichnisse aufgenommen (Schöffenlisten). 
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§ 45 [Feststellung der Sitzungstage] 

(1) Die Tage der ordentlichen Sitzungen des Schöffengerichts werden für das ganze Jahr im 

Voraus festgestellt. 

(2) Die Reihenfolge, in der die Hauptschöffen an den einzelnen ordentlichen Sitzungen des 

Jahres teilnehmen, wird durch Auslosung in öffentlicher Sitzung des Amtsgerichts bestimmt. 

Sind bei einem Amtsgericht mehrere Schöffengerichte eingerichtet, so kann die Auslosung in 

einer Weise bewirkt werden, nach der jeder Hauptschöffe nur an den Sitzungen eines Schöf-

fengerichts teilnimmt. Die Auslosung ist so vorzunehmen, dass jeder ausgeloste Hauptschöf-

fe möglichst zu zwölf Sitzungstagen herangezogen wird. Satz 1 gilt entsprechend für die 

Reihenfolge, in der die Hilfsschöffen an die Stelle wegfallender Schöffen treten (Hilfsschöf-

fenliste); Satz 2 ist auf sie nicht anzuwenden. 

(3) Das Los zieht der Richter beim Amtsgericht. 

(4) Die Schöffenlisten werden bei einem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle (Schöffenge-

schäftsstelle) geführt. Er nimmt ein Protokoll über die Auslosung auf. Der Richter beim 

Amtsgericht benachrichtigt die Schöffen von der Auslosung. Zugleich sind die Hauptschöffen 

von den Sitzungstagen, an denen sie tätig werden müssen, unter Hinweis auf die gesetzli-

chen Folgen des Ausbleibens in Kenntnis zu setzen. Ein Schöffe, der erst im Laufe des Ge-

schäftsjahres zu einem Sitzungstag herangezogen wird, ist sodann in gleicher Weise zu be-

nachrichtigen. 

§ 46 [Bildung eines weiteren Schöffengerichts] 

Wird bei einem Amtsgericht während des Geschäftsjahres ein weiteres Schöffengericht ge-

bildet, so werden für dessen ordentliche Sitzungen die benötigten Hauptschöffen gemäß 

§ 45 Abs. 1, 2 Satz 1, Abs. 3, 4 aus der Hilfsschöffenliste ausgelost. Die ausgelosten Schöf-

fen werden in der Hilfsschöffenliste gestrichen. 

§ 47 [Außerordentliche Sitzungen] 

Wenn die Geschäfte die Anberaumung außerordentlicher Sitzungen erforderlich machen 

oder wenn zu einzelnen Sitzungen die Zuziehung anderer als der zunächst berufenen Schöf-

fen oder Ergänzungsschöffen erforderlich wird, so werden Schöffen aus der Hilfsschöffenlis-

te herangezogen. 

§ 48 [Ergänzungsschöffen)] 

(1) Ergänzungsschöffen (§ 192 Abs. 2, 3) werden aus der Hilfsschöffenliste zugewiesen. 

(2) Im Fall der Verhinderung eines Hauptschöffen tritt der zunächst zugewiesene Ergän-

zungsschöffe auch dann an seine Stelle, wenn die Verhinderung vor Beginn der Sitzung be-

kannt wird. 

§ 49 [Heranziehung von Hilfsschöffen] 

(1) Wird die Heranziehung von Hilfsschöffen zu einzelnen Sitzungen erforderlich (§§ 47, 48 

Abs. 1), so werden sie aus der Hilfsschöffenliste in deren Reihenfolge zugewiesen. 
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(2) Wird ein Hauptschöffe von der Schöffenliste gestrichen, so tritt der Hilfsschöffe, der nach 

der Reihenfolge der Hilfsschöffenliste an nächster Stelle steht, unter seiner Streichung in der 

Hilfsschöffenliste an die Stelle des gestrichenen Hauptschöffen. Die Schöffengeschäftsstelle 

benachrichtigt den neuen Hauptschöffen gemäß § 45 Abs. 4 Satz 3, 4. 

(3) Maßgebend für die Reihenfolge ist der Eingang der Anordnung oder Feststellung, aus der 

sich die Notwendigkeit der Heranziehung ergibt, bei der Schöffengeschäftsstelle. Die Schöf-

fengeschäftsstelle vermerkt Datum und Uhrzeit des Eingangs auf der Anordnung oder Fest-

stellung. In der Reihenfolge des Eingangs weist sie die Hilfsschöffen nach Absatz 1 den ver-

schiedenen Sitzungen zu oder überträgt sie nach Absatz 2 in die Hauptschöffenliste. Gehen 

mehrere Anordnungen oder Feststellungen gleichzeitig ein, so sind zunächst Übertragungen 

aus der Hilfsschöffenliste in die Hauptschöffenliste nach Absatz 2 in der alphabetischen Rei-

henfolge der Familiennamen der von der Schöffenliste gestrichenen Hauptschöffen vorzu-

nehmen; im Übrigen ist die alphabetische Reihenfolge der Familiennamen der an erster Stel-

le Angeklagten maßgebend. 

(4) Ist ein Hilfsschöffe einem Sitzungstag zugewiesen, so ist er erst wieder heranzuziehen, 

nachdem alle anderen Hilfsschöffen ebenfalls zugewiesen oder von der Dienstleistung ent-

bunden oder nicht erreichbar (§ 54) gewesen sind. Dies gilt auch, wenn er selbst nach seiner 

Zuweisung von der Dienstleistung entbunden worden oder nicht erreichbar gewesen ist. 

§ 50 [Sitzungsdauer über die Einberufung hinaus] 

Erstreckt sich die Dauer einer Sitzung über die Zeit hinaus, für die der Schöffe zunächst ein-

berufen ist, so hat er bis zur Beendigung der Sitzung seine Amtstätigkeit fortzusetzen. 

§ 51 [Amtsenthebung von Schöffen] 

(1) Ein Schöffe ist seines Amtes zu entheben, wenn er seine Amtspflichten gröblich verletzt 

hat. 

(2) Die Entscheidung trifft ein Strafsenat des Oberlandesgerichts auf Antrag des Richters 

beim Amtsgericht durch Beschluss nach Anhörung der Staatsanwaltschaft und des beteilig-

ten Schöffen. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar. 

(3) Der nach Absatz 2 Satz 1 zuständige Senat kann anordnen, dass der Schöffe bis zur 

Entscheidung über die Amtsenthebung nicht zu Sitzungen heranzuziehen ist. Die Anordnung 

ist nicht anfechtbar. 

§ 52 [Streichung von der Schöffenliste] 

(1) Ein Schöffe ist von der Schöffenliste zu streichen, wenn 

1. 

seine Unfähigkeit zum Amt eines Schöffen eintritt oder bekannt wird, oder 

2. 

Umstände eintreten oder bekannt werden, bei deren Vorhandensein eine Berufung 

zum Schöffenamt nicht erfolgen soll. 

Im Falle des § 33 Nr. 3 gilt dies jedoch nur, wenn der Schöffe seinen Wohnsitz im Landge-

richtsbezirk aufgibt. 

(2) Auf seinen Antrag ist ein Schöffe aus der Schöffenliste zu streichen, wenn er 
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1. 

seinen Wohnsitz im Amtsgerichtsbezirk, in dem er tätig ist, aufgibt oder 

2. 

während eines Geschäftsjahres an mehr als 24 Sitzungstagen an Sitzungen teilge-

nommen hat. 

Bei Hauptschöffen wird die Streichung nur für Sitzungen wirksam, die später als zwei Wo-

chen nach dem Tag beginnen, an dem der Antrag bei der Schöffengeschäftsstelle eingeht. 

Ist einem Hilfsschöffen eine Mitteilung über seine Heranziehung zu einem bestimmten Sit-

zungstag bereits zugegangen, so wird seine Streichung erst nach Abschluss der an diesem 

Sitzungstag begonnenen Hauptverhandlung wirksam. 

(3) Ist der Schöffe verstorben oder aus dem Landgerichtsbezirk verzogen, ordnet der Richter 

beim Amtsgericht seine Streichung an. Im Übrigen entscheidet er nach Anhörung der 

Staatsanwaltschaft und des beteiligten Schöffen. 

(4) Die Entscheidung ist nicht anfechtbar. 

(5) Wird ein Hilfsschöffe in die Hauptschöffenliste übertragen, so gehen die Dienstleistungen 

vor, zu denen er zuvor als Hilfsschöffe herangezogen war. 

(6) Hat sich die ursprüngliche Zahl der Hilfsschöffen in der Hilfsschöffenliste auf die Hälfte 

verringert, so findet aus den vorhandenen Vorschlagslisten eine Ergänzungswahl durch den 

Ausschuss statt, der die Schöffenwahl vorgenommen hatte. Der Richter beim Amtsgericht 

kann von der Ergänzungswahl absehen, wenn sie in den letzten sechs Monaten des Zeit-

raums stattfinden müsste, für den die Schöffen gewählt sind. Für die Bestimmung der Rei-

henfolge der neuen Hilfsschöffen gilt § 45 entsprechend mit der Maßgabe, dass die Plätze 

im Anschluss an den im Zeitpunkt der Auslosung an letzter Stelle der Hilfsschöffenliste ste-

henden Schöffen ausgelost werden. 

§ 53 [Frist zur Ablehnung] 

(1) Ablehnungsgründe sind nur zu berücksichtigen, wenn sie innerhalb einer Woche, nach-

dem der beteiligte Schöffe von seiner Einberufung in Kenntnis gesetzt worden ist, von ihm 

geltend gemacht werden. Sind sie später entstanden oder bekannt geworden, so ist die Frist 

erst von diesem Zeitpunkt zu berechnen. 

(2) Der Richter beim Amtsgericht entscheidet über das Gesuch nach Anhörung der Staats-

anwaltschaft. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar. 

§ 54 [Entbindung von der Dienstleistung an bestimmten Sitzungstagen] 

(1) Der Richter beim Amtsgericht kann einen Schöffen auf dessen Antrag wegen eingetrete-

ner Hinderungsgründe von der Dienstleistung an bestimmten Sitzungstagen entbinden. Ein 

Hinderungsgrund liegt vor, wenn der Schöffe an der Dienstleistung durch unabwendbare 

Umstände gehindert ist oder wenn ihm die Dienstleistung nicht zugemutet werden kann. 

(2) Für die Heranziehung von Hilfsschöffen steht es der Verhinderung eines Schöffen gleich, 

wenn der Schöffe nicht erreichbar ist. Ein Schöffe, der sich zur Sitzung nicht einfindet und 

dessen Erscheinen ohne erhebliche Verzögerung ihres Beginns voraussichtlich nicht herbei-

geführt werden kann, gilt als nicht erreichbar. Ein Hilfsschöffe ist auch dann als nicht erreich-

bar anzusehen, wenn seine Heranziehung eine Vertagung der Verhandlung oder eine erheb-

liche Verzögerung ihres Beginns notwendig machen würde. Die Entscheidung darüber, dass 

ein Schöffe nicht erreichbar ist, trifft der Richter beim Amtsgericht. § 56 bleibt unberührt. 

(3) Die Entscheidung ist nicht anfechtbar. Der Antrag nach Absatz 1 und die Entscheidung 

sind aktenkundig zu machen. 
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§ 55 [Entschädigung] 

Die Schöffen und Vertrauenspersonen des Ausschusses erhalten eine Entschädigung nach 

dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz. 

§ 56 [Unentschuldigtes Ausbleiben] 

(1) Gegen Schöffen und Vertrauenspersonen des Ausschusses, die sich ohne genügende 

Entschuldigung zu den Sitzungen nicht rechtzeitig einfinden oder sich ihren Obliegenheiten 

in anderer Weise entziehen, wird ein Ordnungsgeld festgesetzt. Zugleich werden ihnen auch 

die verursachten Kosten auferlegt. 

(2) Die Entscheidung trifft der Richter beim Amtsgericht nach Anhörung der Staatsanwalt-

schaft. Bei nachträglicher genügender Entschuldigung kann die Entscheidung ganz oder 

zum Teil zurückgenommen werden. Gegen die Entscheidung ist Beschwerde des Betroffe-

nen nach den Vorschriften der Strafprozessordnung zulässig. 

§ 57  [Bestimmung der Fristen] 

Bis zu welchem Tag die Vorschlagslisten aufzustellen und dem Richter beim Amtsgericht 

einzureichen sind, der Ausschuss zu berufen und die Auslosung der Schöffen zu bewirken 

ist, wird durch die Landesjustizverwaltung bestimmt. 

§ 77 [Schöffen der Strafkammern] 

(1) Für die Schöffen der Strafkammern gelten entsprechend die Vorschriften über die Schöf-

fen des Schöffengerichts mit folgender Maßgabe: 

(2) Der Präsident des Landgerichts verteilt die Zahl der erforderlichen Hauptschöffen für die 

Strafkammern auf die zum Bezirk des Landgerichts gehörenden Amtsgerichtsbezirke. Die 

Hilfsschöffen wählt der Ausschuss bei dem Amtsgericht, in dessen Bezirk das Landgericht 

seinen Sitz hat. Hat das Landgericht seinen Sitz außerhalb seines Bezirks, so bestimmt die 

Landesjustizverwaltung, welcher Ausschuss der zum Bezirk des Landgerichts gehörigen 

Amtsgerichte die Hilfsschöffen wählt. Ist Sitz des Landgerichts eine Stadt, die Bezirke von 

zwei oder mehr zum Bezirk des Landgerichts gehörenden Amtsgerichten oder Teile davon 

umfasst, so gilt für die Wahl der Hilfsschöffen durch die bei diesen Amtsgerichten gebildeten 

Ausschüsse Satz 1 entsprechend; die Landesjustizverwaltung kann bestimmte Amtsgerichte 

davon ausnehmen. Die Namen der gewählten Hauptschöffen und der Hilfsschöffen werden 

von dem Richter beim Amtsgericht dem Präsidenten des Landgerichts mitgeteilt. Der Präsi-

dent des Landgerichts stellt die Namen der Hauptschöffen zur Schöffenliste des Landge-

richts zusammen. 

(3) An die Stelle des Richters beim Amtsgericht tritt für die Auslosung der Reihenfolge, in der 

die Hauptschöffen an den einzelnen ordentlichen Sitzungen teilnehmen, und der Reihenfol-

ge, in der die Hilfsschöffen an die Stelle wegfallender Schöffen treten, der Präsident des 

Landgerichts; § 45 Abs. 4 Satz 3, 4 gilt entsprechend. Ist der Schöffe verstorben oder aus 

dem Landgerichtsbezirk verzogen, ordnet der Vorsitzende der Strafkammer die Streichung 

von der Schöffenliste an; in anderen Fällen wird die Entscheidung darüber, ob ein Schöffe 

von der Schöffenliste zu streichen ist, sowie über die von einem Schöffen vorgebrachten 

Ablehnungsgründe von einer Strafkammer getroffen. Im Übrigen tritt an die Stelle des Rich-

ters beim Amtsgericht der Vorsitzende der Strafkammer. 
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(4) Ein ehrenamtlicher Richter darf für dasselbe Geschäftsjahr nur entweder als Schöffe für 

das Schöffengericht oder als Schöffe für die Strafkammern bestimmt werden. Ist jemand für 

dasselbe Geschäftsjahr in einem Bezirk zu mehreren dieser Ämter oder in mehreren Bezir-

ken zu diesen Ämtern bestimmt worden, so hat der Einberufene das Amt zu übernehmen, zu 

dem er zuerst einberufen wird. 

(5) § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 findet keine Anwendung. 

Jugendgerichtsgesetz 

§ 35 Jugendschöffen 

(1) Die Schöffen der Jugendgerichte (Jugendschöffen) werden auf Vorschlag des Jugendhil-

feausschusses für die Dauer von fünf Geschäftsjahren von dem in § 40 des Gerichtsverfas-

sungsgesetzes vorgesehenen Ausschuss gewählt. Dieser soll eine gleiche Anzahl von Män-

nern und Frauen wählen. 

(2) Der Jugendhilfeausschuss soll ebensoviele Männer wie Frauen und muss mindestens die 

doppelte Anzahl von Personen vorschlagen, die als Jugendschöffen und -hilfsschöffen benö-

tigt werden. Die Vorgeschlagenen sollen erzieherisch befähigt und in der Jugenderziehung 

erfahren sein. 

(3) Die Vorschlagsliste des Jugendhilfeausschusses gilt als Vorschlagsliste im Sinne des 

§ 36 des Gerichtsverfassungsgesetzes. Für die Aufnahme in die Liste ist die Zustimmung 

von zwei Dritteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder, mindestens jedoch der Hälf-

te aller stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses erforderlich. Die Vor-

schlagsliste ist im Jugendamt eine Woche lang zu jedermanns Einsicht aufzulegen. Der Zeit-

punkt der Auflegung ist vorher öffentlich bekanntzumachen. 

(4) Bei der Entscheidung über Einsprüche gegen die Vorschlagsliste des Jugendhilfeaus-

schusses und bei der Wahl der Jugendschöffen und -hilfsschöffen führt der Jugendrichter 

den Vorsitz in dem Schöffenwahlausschuss. 

(5) Die Jugendschöffen werden in besondere für Männer und Frauen getrennt zu führende 

Schöffenlisten aufgenommen. 

(6) Die Wahl der Jugendschöffen erfolgt gleichzeitig mit der Wahl der Schöffen für die Schöf-

fengerichte und die Strafkammern. 

Deutsches Richtergesetz 

§ 44a Hindernisse für Berufungen als ehrenamtliche Richter 

(1) Zu dem Amt eines ehrenamtlichen Richters soll nicht berufen werden, wer 

1. 
gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder der Rechtsstaatlichkeit verstoßen hat 
oder 

2. 

wegen einer Tätigkeit als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter des Staatssi-

cherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik im Sinne des 

§ 6 Abs. 4 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes vom 20. Dezember 1991 (BGBl. I S. 2272) 

oder als diesen Mitarbeitern nach § 6 Abs. 5 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes gleich-

gestellte Person für das Amt eines ehrenamtlichen Richters nicht geeignet ist. 

(2) Die für die Berufung zuständige Stelle kann zu diesem Zweck von dem Vorgeschlagenen 
eine schriftliche Erklärung verlangen, dass bei ihm die Voraussetzungen des Absatzes 1 
nicht vorliegen. 
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